
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2013

(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2012)

A K T I V A P A S S I V A
Stand am Stand am Stand am Stand am

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

EUR EUR EUR EUR

__________ ___________ _________ _________

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. IMMATERIELLE I. STAMMKAPITAL 260.000,00 260.000,00

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

II. RÜCKLAGEN

EDV-Software 44,06 44,06

Allgemeine Rücklagen 64.835.670,25 64.823.497,72

II. SACHANLAGEN

III. VERLUSTVORTRAG 36.714.864,94 36.051.863,01

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 45.222.508,77 46.873.564,39 IV. JAHRESFEHLBETRAG 1.275.641,09 663.001,93

2. Bauten auf fremden Grundstücken, 27.105.164,22 28.368.632,78

die nicht zu der Nr. 1 gehören 0,51 0,51

3. Maschinen und maschinelle Anlagen 155.271,66 175.931,22 B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.152.646,29 1.044.226,52 UND ZULAGEN 19.191.272,18 19.018.849,12

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 440.407,81 104.931,23

46.970.835,04 48.198.653,87

46.970.879,10 48.198.697,93 C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellung 29.070,00 0,00

2. Sonstige Rückstellungen 570.766,74 799.875,88

599.836,74 799.875,88

B. UMLAUFVERMÖGEN D. VERBINDLICHKEITEN

I. VORRÄTE 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 70,00 0,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.876,00 3.726,00 zu einem Jahr: EUR 70,00

2. Waren 26.290,86 19.824,08 (31.12.2012: EUR 0,00)

28.166,86 23.550,08 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 304.246,54 317.513,94

FORDERUNGEN UND SONSTIGE - davon mit einer Restlaufzeit bis

II. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE zu einem Jahr: EUR 245.040,41

(31.12.2012: EUR 212.319,14)

1. Forderungen aus Lieferungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein

und Leistungen 55.730,50 62.206,13 Beteiligungsverhältnis besteht 88.038,31 84.357,55

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen - davon mit einer Restlaufzeit bis

ein Beteiligungsverhätnis besteht 0,00 674,98 zu einem Jahr: EUR 88.038,31

3. Forderungen an die Gemeinde 164.567,48 180.206,42 (31.12.2012: EUR 84.357,55)

4. Sonstige Vermögensgegenstände 149.085,54 197.051,34 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 288.403,46 502.337,44

369.383,52 440.138,87 - davon mit einer Restlaufzeit bis

zu einem Jahr: EUR 122.939,29

KASSENBESTAND UND (31.12.2012: EUR 279.910,86)

III. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN 284.519,90 510.218,37 5. Sonstige Verbindlichkeiten 49.339,13 49.261,07

682.070,28 973.907,32 - davon mit einer Restlaufzeit bis 730.097,44 953.470,00

zu einem Jahr: EUR 49.339,13

(31.12.2012: EUR 49.261,07)

- davon aus Steuern: EUR 0,00

(31.12.2012: EUR 0,00)

- davon im Rahmen der sozialen

Sicherheit: EUR 0,00

(31.12.2012: EUR 0,00)

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.556,47 2.556,47 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 29.135,27 34.333,94

47.655.505,85 49.175.161,72 47.655.505,85 49.175.161,72

stcb0353
Textfeld
Anlage 1 zur Vorlage OB-001/15




Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus, Cottbus

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

2013 2012
EUR EUR

________ ________

1. Umsatzerlöse 1.390.163,61 1.348.347,54

2. Sonstige betriebliche Erträge 5.978.383,49 6.639.777,45
7.368.547,10 7.988.124,99

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und

Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren 267.584,89 284.654,11
b) Aufwendungen für bezogene

Leistungen 42.799,53 22.878,52
310.384,42 307.532,63

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 2.369.105,84 2.266.909,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung 605.541,67 531.307,98
- davon für Altersversorgung: 2.974.647,51 2.798.217,35

EUR 109.117,87
(2012: EUR 100.056,99)

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 1.921.301,88 1.992.651,49

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.391.755,92 3.476.696,02
8.598.089,73 8.575.097,49

(1.229.542,63) (586.972,50)

7. Zinsen und ähnliche Erträge 2.466,48 215,61

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.434,15 61.951,72

9. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit (1.239.510,30) (648.708,61)

10. Sonstige Steuern 36.130,79 14.293,32

11. Jahresverlust (1.275.641,09) (663.001,93)

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

auf neue Rechnung vorzutragen 1.275.641,09 663.001,93
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Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2013

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

2013 2012
EUR EUR

________ ________

1. +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (1.275.641,09) (663.001,93)

2. +/- Abschreibungen / (Zuschreibungen) auf Gegenstände
des Anlagevermögens 1.921.797,64 1.992.651,49

3. -/+ (Abschreibungen) / Zuschreibungen auf Sonderposten
zum Anlagevermögen (502.080,66) (456.906,25)

4. +/- Zunahme / (Abnahme) der Rückstellungen (200.039,14) (443.866,86)

5. -/+ (Zunahme) / Abnahme der Vorräte, Forderungen
sowie anderer Aktiva (sofern nicht Invetitions-
oder Finanzierungstätigkeit) 66.138,57 (37.974,97)

6. +/- Zunahme / (Abnahme) der Verbindlichkeiten
sowie anderer Passiva (sofern nicht Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit) (173.970,25) 152.774,80

7. = Mittelzufluss / (Mittelabfluss) aus
 laufender Geschäftstätigkeit (163.794,93) 543.676,28

8. - Auszahlungen für Investitionen in das
Anlagevermögen (718.176,84) (211.931,36)

9. = Mittelabfluss aus der
 Investitionstätigkeit (718.176,84) (211.931,36)

10. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36.370,56 0,00

11. + Einzahlungen aus Sonderposten für
erhaltene Investitionszuschüsse 674.503,72 194.430,95

12. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 710.874,28 194.430,95

13. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
für Investitionen (54.600,98) (188.423,24)

14. - Sonstige Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 0,00 (64,67)

15. - Auszahlungen an die Gemeinde 0,00 (1.324.801,40)

16. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (54.600,98) (1.513.289,31)

17. = Mittelzufluss / (Mittelabfluss) aus der
Finanzierungstätigkeit 656.273,30 (1.318.858,36)

18. = Zahlungswirksame Veränderung des
Finanzmittelbestandes (225.698,47) (987.113,44)

19. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 510.218,37 1.497.331,81

20. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 284.519,90 510.218,37
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SPORTSTÄTTENBETRIEB DER STADT COTTBUS
ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde entsprechend § 21 Abs. 1
Satz 3 EigV nach den allgemeinen Vorschriften, den Vorschriften über den An-
satz, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertung und über den
Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften entspre-
chend den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB)
aufgestellt, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung des Landes Branden-
burg (EigV) nichts anderes ergibt.

Zum Jahresabschluss gehört zusätzlich nach §§ 21 Abs. 1 Satz 2 und 25 EigV
die Finanzrechnung.

Die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Finanzrech-
nung und des Anlagennachweises erfolgt entsprechend der Formblattvorschrift
der EigV des Landes Brandenburg. Damit entspricht die Gewinn- und Verlust-
rechnung weitgehend dem handelsrechtlichen Gliederungsschema nach dem
Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB.

Die Bilanz wird vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der einzelnen Bilanz-
posten

Die Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlage-
vermögens werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich
planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden in Anwendungen handelsrechtlicher Vorschriften
entsprechend der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bzw. der
Restnutzungsdauer wie folgt vorgenommen:

Posten Nutzungsdauer Abschreibungs-
Jahre methode

- EDV-Software 3-5 linear
- Bauten 8-39 linear
- Technische Anlagen und Maschinen 1-8 linear
- Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattungen 1-10 linear
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Zugänge bei dem beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögen wer-
den ab dem Anschaffungsmonat und die geringwertigen Wirtschaftsgüter im
Sinne des § 6 Abs. 2 EStG mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 im Zu-
gangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu Anschaffungskosten
angesetzt.

Forderungen werden zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertbe-
richtigungen angesetzt.

Die Erhaltenen Investitionszuschüsse werden nach § 23 Abs. 3 EigV als Son-
derposten für Zuschüsse ausgewiesen und entsprechend der Wertentwicklung
des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung künftiger
Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Die Rückstellungen mit einer Rest-
laufzeit über einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abge-
zinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
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2. Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

2.1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen sind im An-
lagennachweis, der als Anlage beigefügt wurde, dargestellt.

Die Forderungen an die Gemeinde mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr von TEUR 51 (Vorjahr TEUR 88) betreffen nicht bezahlte Gewährleis-
tungseinbehalte, die zwar rechtlich durch die Einreichung einer Bürgschaft ein-
gelöst werden könnten, was in der Vergangenheit erfahrungsgemäß nur in Aus-
nahmefällen in Anspruch genommen wurde.

Dem Zugang der Allgemeinen Rücklage von TEUR 36 TEUR aus der Über-
nahme der Büro- und Geschäftsausstattung der Lausitzer Sportschule, welche
bis 2012 dem FB Jugend Schule und Sport der Stadt Cottbus zugeordnet war,
steht ein Abgang von TEUR 24 entgegen, welcher auf die Abgänge von Grund-
stücken der Sportanlagen Branitz und Schlichow zurückzuführen sind.

Die Sonderposten für Zuschüsse beinhalten erhaltene Investitionszuschüsse
des Bundes, des Landes und der Stadt Cottbus.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflich-
tungen aus Altersteilzeitverträgen (TEUR 199), für die Sanierungsverpflichtun-
gen des Grundstücks Parzellenstraße in Cottbus (TEUR 296), offene Urlaubs-
ansprüche (TEUR 22), Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 47) sowie Jubilä-
umszusagen (TEUR 6).

Weiterhin sind nach § 285 Nr. 17 HGB für das Wirtschaftsjahr Honorare des
Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von TEUR 15 ent-
halten.
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Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten wie folgt:

bis zu einem
Jahr

EUR

von einem bis
unter fünf

Jahren
EUR

über fünf Jahre

EUR

Gesamt

EUR

Sicher-
heiten

EUR

Verbindlichkeiten
gegenüber Kredit-
instituten

Verbindlichkeiten aus

70,00
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

70,00
(0,00)

0,00
(0,00)

Lieferungen und
Leistungen 245.040,41 59.206,13 0,00 304.246,54 0,00
(Vorjahr) (212.319,14) (105.194,80) (0,00) (317.513,94) (0,00)

Verbindlichkeiten gegen-
über Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht 88.038,31 0,00 0,00 88.038,31 0,00
(Vorjahr) (84.357,55) (0,00) (0,00) (84.357,55) (0,00)

Verbindlichkeiten gegen-
über der Gemeinde 122.934,30 129.030,57 36.438,59 288.403,46 0,00
(Vorjahr) (279.910,86) (172.611,89) (49.814,69) (502.337,44) (0,00)

Sonstige Verbindlich-
keiten 49.339,13 0,00 0,00 49.339,13 0,00
(Vorjahr) (49.261,07) (0,00) (0,00) (49.261,07) (0,00)

505.422,15 188.236,70 36.438,59 730.097,44 0,00
(625.848,62) (277.806,69) (49.814,69) (953.470,00) (0,00)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht beinhalten in vollem Umfang Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen der Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht (Mitzugehörigkeitsvermerk).

Es werden keine Pfandrechte und sonstige Sicherheiten gewährt.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB sowie wesentliche nicht in der Bilanz
enthaltene Geschäfte und sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285
Nr. 3 bzw. Nr. 3a HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.
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2.2 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge von TEUR 5.978 (Vorjahr TEU 6.640) be-
inhalten Zuschüsse der Stadt Cottbus von insgesamt TEUR 4.891 (Vorjahr
TEUR 5.094), die sich wie folgt zusammensetzen:

- Betriebskostenzuschuss lt. Wirtschaftsplan TEUR 4.836
- Zuschuss für Kredittilgung TEUR 55

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge von
TEUR 5 (Vorjahr TEUR 29) enthalten, die überwiegend Betriebskostennachzah-
lungen für das Jahr 2011/2012 betreffen.

Der Personalaufwand stellt sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr im Vergleich
zum Vorjahr wie folgt dar:

2013 2012
EUR EUR

Löhne und Gehälter 2.369.105,84 2.266.909,37
Soziale Abgaben 605.541,67 531.307,98

3.156.472,51 2.798.217,35

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 3.440 (Vorjahr
TEUR 3.477) beinhalten im Wesentlichen die zu entrichtende Umsatzsteuer für
unentgeltliche Wertabgaben auf Grund der Verwendung von Sportanlagen für
nichtunternehmerische Zwecke (TEUR 390), Unterhaltsaufwendungen für Ge-
bäude und Anlagen (TEUR 2.022), Aufwendungen für die Sanierung des
Grundstücks Parzellenstraße in Cottbus (TEUR 268) sowie Reparatur- und In-
standhaltungsaufwendungen (TEUR 152).

3. Finanzrechnung

Aus Vereinfachungsgründen wurden als Mittelabfluss der Auszahlungen für In-
vestitionen in das Anlagevermögen und als Mittelzufluss der Einzahlungen zum
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse nicht die tatsächlichen Ein-
bzw. Auszahlungen, sondern die Zugänge zum Anlagevermögen bzw. Sonder-
posten ausgewiesen. Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit des
Betriebes beträgt im Wirtschaftsjahr TEUR 164 (Vorjahr TEUR 543) und ist we-
sentlich durch den Jahresverlust (TEUR -1.276), die um die Auflösung des Son-
derpostens für Zuschüsse gekürzten Abschreibungen (TEUR 1.420), die Ab-
nahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer
Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
(TEUR -174 ), sowie Abnahme der Rückstellungen (TEUR -200 ) bestimmt.
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Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von TEUR 718
(Vorjahr TEUR 212) wurde fast ausschließlich durch Einzahlungen aus der Fi-
nanzierungstätigkeit TEUR 711 ausgeglichen. Der Mittelabfluss aus der lau-
fenden Geschäftstätigkeit von TEUR 164 und die Auszahlungen aus der Finan-
zierungstätigkeit von TEUR 55 weisen die zahlungswirksamen Veränderungen
des Finanzmittelbestandes aus und verringern diesen am Ende der Periode um
TEUR 226 auf TEUR 284.

4. Sonstige Angaben

4.1. Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Die in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus
der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Bran-
denburg betragen zum 31. Dezember 2013 EUR 348.090.

Für die Berechnung wurde der Gesamtbetrag der Pensionsverpflichtungen der
KVBbg ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt, während die zugehörigen Da-
ten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 22. April 2013 über die versi-
cherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31. Dezember 2012
erfasst sind.

(Rechnerische) Unterdeckung der KVBbg
ZVK zum 31. Dezember 2013 427.000.000 EUR

Maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus 0,08125 %

Im Anhang des Arbeitgebers Sportstättenbe-
trieb der Stadt Cottbus für mittelbare Pensi-
onsverpflichtungen aus der Zusatzversor-
gung auszuweisender Gesamtbetrag 348.090 EUR

Als Rechnungsgrundlagen werden die Richttafeln 2005 G von K. Heubeck und
ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % p.a. verwendet. Das rechnungsmäßige Pensi-
onsalter wird mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt des Beginns der vorzeitigen
Altersrente nach § 36 i.V.m. §§ 236 und 237a SGB VI in Ansatz gebracht. Eine
Entgeltdynamik wird nicht berücksichtigt.

4.2. Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Jahr 2013 wurden im Durchschnitt 75 Arbeitnehmer beschäftigt.



Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus, Cottbus

4.3. Mitglieder der Werkleitung

Die Stadtverwaltung Cottbus übertrug bis zum 31.03.2013 Herrn Bernd
Weiße, Cottbus, kommissarisch die Werkleitung.

Zum 01.04.2013 übernahm Herr Ralf Zwoch, Cottbus, die Werkleitung.

4.4. Mitglieder des Werksausschusses

Mitglieder des Werksausschusses sind:

Herr Wolfgang Neubert, Cottbus, (Vorsitzender, Fraktion SPD/Grüne)
Herr Mario Kaun, Cottbus, (stellv. Vorsitzender, Fraktion Die Linke)
Herr Rüdiger Galle, Cottbus, (Fraktion CDU/FDP/FLC)
Frau Christine Fehrmann, Cottbus, (Arbeitnehmervertreterin)

4.5. Gewährte Leistungen für Mitglieder der Werkleitung und des Werksaus-
schusses

Die Gesamtbezüge der Werkleitung sind dem Werksausschuss bekannt. Von
der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht. Die Ver-
gütung der Mitglieder des Werksausschusses erfolgt auf der Grundlage der
Satzung zur Gewährung von Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse, die mit ei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit betrauten sachkundigen Einwohner, Ortsvorsteher
sowie Mitglieder von Ortsbeiräten der Stadt Cottbus vom 08. Dezember 2009
und betrug im Wirtschaftsjahr 2013 TEUR 0,5.

4.6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von
EUR 1.275.641,09. Es wird vorgeschlagen, den Jahresverlust auf neue Rech-
nung vorzutragen.

Cottbus, 10. Oktober 2014

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

Ralf Zwoch
Werkleiter
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F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND 
SCHLUSSBEMERKUNG 

83 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2013 (Anlagen I bis IV) und dem Lage-
bericht für das Geschäftsjahr 2013 (Anlage V) des Sportstättenbetriebes 
der Stadt Cottbus, Cottbus, - Eigenbetrieb der Stadt Cottbus - unter dem 
Datum vom 26. September 2014 den folgenden uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus, Cottbus,
- Eigenbetrieb der Stadt Cottbus - für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssat-
zung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbe-
triebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende
Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Risiken der 
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

84 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 106
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbin-
dung mit § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend ha-
ben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der er-
forderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen han-
delsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Ge-
schäftsordnung für die Werkleitung geführt worden sind. Über die in dem 
vorliegenden Bericht enthaltenen Feststellungen hinaus hat unsere Prü-
fung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die 
Beurteilung der Werkleitung von Bedeutung sind.

85 Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Be-
richterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 in Verbindung mit 
IDW PH 9.450.1).

86 Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks au-
ßerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. 
Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder 
des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden 
Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei un-
ser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; 
auf § 328 HGB wird verwiesen.

Cottbus, 10. Oktober 2014

Dietmar Schäfers
Wirtschaftsprüfer


